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überarbeitet und in die Vernehmlas-
sung geschickt worden. Die Geneh-
migung des überarbeiteten SPM durch
den Bundesrat ist für 2009/10 vorge-
sehen.

Mit der Liquidation der überzähligen
Infrastruktur ist das Management des
Dispositionsbestandes bei armasuisse
Immobilien beauftragt (siehe Kasten
unten). Für den Umgang mit dem Dis-
positionsbestand gelten zurzeit folgen-
de Desinvestitionsgrundsätze:

Marktfähige Objekte (d. h. Objek-
te, die auch zivil genutzt werden kön-
nen, z.B. Zeughäuser, Truppenunter-
künfte etc.) aus dem Dispositionsbe-
stand des VBS werden vorbehältlich an-
derweitiger vertraglicher Verpflichtun-
gen (Priorisierung in absteigender Rei-
henfolge):
• verkauft (Abgabe an Bundesstelle,

Abtretung, Verkauf ),
• im Baurecht abgegeben,
• vermietet (evtl. Verpachtung),
wobei die öffentliche Hand über ein
faktisches Vorkaufsrecht verfügt.

Nicht marktfähige Objekte (d.h. Ob-
jekte, die ausschliesslich militärisch
nutzbar sind, z.B. Panzersperren, Atom-
schutzunterstände etc.) werden: 
• stillgelegt und mit geringstem Auf-

wand unterhalten,
• nach Vorliegen einer Abbruchbewilli-

gung und einer Kosten/Nutzen-Rech-
nung zurückgebaut.

Hierbei wird der Zusammenarbeit mit
Kantonen und Gemeinden grosses Ge-
wicht gegeben, insbesondere bei der
Beurteilung der potenziellen Verwen-
dung von Immobilien des Dispositions-
bestandes und über allfällige Umzo-
nungs- und Verkaufsanstrengungen. 

Daniel Baumgartner, Marco Pütz 1

Seit dem Ende des Kalten Krieges ha-
ben die Staaten der NATO und des vor-
maligen Warschauer Paktes ihre Bestän-
de reduziert und viele ihrer Stützpunk-
te in Mitteleuropa (v. a. in Deutschland
und den osteuropäischen Staaten) ge-
räumt. Diese sicherheitspolitische Neu-
orientierung hat zur Folge, dass weni-
ger militärisches und ziviles Personal im
Verteidigungsbereich benötigt wird und
Infrastrukturen nicht weiter militärisch
genutzt werden. 

Die zivile Nachnutzung nicht mehr
durch Streitkräfte benötigter Grund-
stücke, Gebäude und Anlagen wird als
Konversion bezeichnet und stellt Städ-
te, Gemeinden und Regionen in ganz
Europa seit Beginn der 1990er Jahre
teilweise vor grosse Herausforderungen. 

Innerhalb der speziellen institutionel-
len (Milizsystem) und politischen (di-
rekte Demokratie und Föderalismus)
Rahmenbedingungen haben die letzten
beiden Armeereformen auch in der
Schweiz zu Konversionsaktivitäten ge-
führt. Aufgrund der Neuausrichtung
der Armeeaufträge sowie eines engeren
Finanzrahmens ist zudem Personal in
den Regimebetrieben der Armee ein-
gespart worden und nicht zuletzt auf
Grundstücke und Infrastrukturen ver-
zichtet worden.

Dieser Wandel bleibt nicht ohne Fol-
gen für die Standortkantone und -ge-
meinden von VBS-Infrastrukturen. Um
die raumordnungspolitischen Konse-
quenzen der Armeereformen zu koordi-
nieren, stützt sich das VBS hauptsäch-
lich auf zwei Instrumente ab: 
• Stationierungskonzept der Armee vom

1. Juni 2006: In diesem Dokument
hat der Chef der Armee die Infra-
strukturbedürfnisse der Armee bis

2010 definiert. Nach Rücksprache
mit den Standortkantonen und -ge-
meinden ist im Stationierungskon-
zept – unter Einhaltung der Informa-
tionsschutzvorschriften – die zukünf-
tige Nutzung objektscharf festgelegt
worden. Von den per 31.12. 2001
noch militärisch genutzten Objekten
werden per 31.12. 2010 weniger als
die Hälfte (41.8 %) weiterhin von der
Armee benötigt.

• Sachplan Waffen- und Schiessplätze
(SWS) und Sachplan Militär (SPM):
Diese zwei raumplanerischen Instru-
mente wurden 1998 bzw. 2001 vom
Bundesrat verabschiedet und haben
zum Ziel, die raumwirksamen Tätig-
keiten des VBS zu dokumentieren
sowie geplante Massnahmen mit den
räumlichen Entwicklungsabsichten
der Kantone und Gemeinden abzu-
stimmen. SWS und SPM sind 2007
auf der Basis des Stationierungskon-
zepts zum neuen Sachplan Militär
(SPM) zusammengeführt, vollständig

Die Armee geht, die Infrastruktur bleibt:
Potenziale für die Raumentwicklung
Werden militärische Standorte und Infrastrukturen nicht mehr ge-
nutzt, entstehen neue Chancen für die Raumentwicklung. Dieser
Beitrag gibt einen Überblick über Grösse und Lage der nicht mehr
militärisch genutzten Flächen in der Schweiz und zeigt, welche
Potenziale diese Konversionsflächen für die Raumentwicklung in
haben können.

armasuisse Immobilien
Seit 2005 sind alle Immobilienaktivitä-
ten des VBS bei armasuisse Immobilien
gebündelt. armasuisse Immobilien ver-
waltet ein Portfolio von rund 26 000
Objekten auf 26 000 Hektaren mit ei-
nem geschätzten Wiederbeschaffungs-
wert von ca. 26 Mrd. CHF. Das Portfolio
ist unterteilt in einen Kernbestand (zur-
zeit aktiv militärisch genutzte Objekte,
knapp 60 Prozent des Bestandes) und
einen Dispositionsbestand (von der Ar-
mee nicht mehr benötigte, zu liqui-
dierende Objekte), welcher rund vierzig
Prozent der Objekte enthält.

http://www.ar.admin.ch/internet/arma-
suisse/de/home/themen/immo.html
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Konversionsflächen
als Entwicklungsmotoren

in der Schweiz?

Nicht genutzte zivile Industrie- oder
Gewerbeflächen werden seit einiger
Zeit als brachliegende Potenziale für die
Raumentwicklung diskutiert. Untersu-
chungen der Bundesämter für Umwelt
(BAFU) und Raumentwicklung (ARE)
zufolge ist die Wiedernutzung solcher
Brachflächen (Brachflächenrecycling) für
die öffentliche Hand aus ökonomi-
schen (entgangene Steuereinnahmen),
sozialen (Wiederbelebung von Quartie-
ren) und ökologischen Gründen (tiefe-
re Flächeninanspruchnahme durch Neu-
bauten «auf der grünen Wiese») vorteil-
haft 2. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes
REFINA KoM (siehe Kasten unten) hat
die Eidg. Forschungsanstalt WSL das
Potenzial der Grundstücke des Dispo-
sitionsbestands von armasuisse Immobi-
lien für eine nachhaltige Raumentwick-
lung abgeschätzt. Im Mittelpunkt stan-
den die Fragen:
1) Wie gross sind die Parzellen im VBS-

Dispositionsbestand und wo liegen
sie?

2) Welches Potenzial bietet der VBS-
Dispositionsbestand für eine nach-
haltige Raumentwicklung

Hierzu wurde erstens der Dispositions-
bestand (Stand 2007) analysiert. Zwei-

tens wurden die Erfahrungen des Mana-
gement Dispositionsbestand von arma-
suisse Immobilien zur Abschätzung des
Potenzials nicht mehr militärisch ge-
nutzter Objekte in der Schweiz herange-
zogen. 

Ein fragmentiertes Portfolio …

Die ca. 11000 Objekte des Disposi-
tionsbestands verteilen sich auf 1888
Parzellen mit einer Gesamtfläche von
knapp 3 km2. Dieses Portfolio weist zwei
Hauptmerkmale auf:
• Grösse und baurechtliche Voraussetzun-

gen der Parzellen: Zum einen ist mehr
als die Hälfte dieser Parzellen kleiner

als 300 m2. Parzellen dieser Grössen-
ordnung haben kaum immobilien-
wirtschaftliches Potenzial. Zum zwei-
ten liegen nur 99 Parzellen (5 %) des
Dispositionsbestands innerhalb rechts-
kräftiger Bauzonen. Eine Entwicklung
von Objekten ausserhalb von Bauzo-
nen ist aus raumplanungsrechtlichen
Gründen nur in seltenen Ausnahmen
möglich.

• Geographische Verteilung der Parzellen:
Mit wenigen Ausnahmen konzentrie-
ren sich die Parzellen im Dispositions-
bestand im Alpenraum, im Jura und
im «Wasserschloss» (siehe Abbildung
1). Diese Standorte liegen ausserhalb
der Bevölkerungs- und Wirtschafts-
zentren der Schweiz. Hohe Marktwer-
te dieser Parzellen sind daher nicht zu
erwarten.

Aufgrund dieser Analyse sind die im-
mobilienwirtschaftlichen Potenziale der
Konversionsflächen in der Schweiz – ge-
rade im Vergleich mit Deutschland – als
sehr gering einzuschätzen.

… meistens ausserhalb
von Bauzonen

Dieser Befund deckt sich mit den bis-
herigen Erfahrungen von armasuisse Im-
mobilien in der Objektliquidation. Bis-
her hat sich gezeigt, dass
• der überwiegende Anteil der zu liqui-

dierenden Objekte stillgelegt (ca. 8000)
oder zurückgebaut (d. h. vollständiger
Abbruch, ca. 1000 – 2000 Objekte)
werden muss. Aus Kostengründen wird
versucht, auf einen kompletten Rück-
bau möglichst zu verzichten. Aus die-
sem Grund werden auch potenzielle
Altlastenstandorte – z.B. obsolete
Schiessplätze – nicht verkauft.

• grosses Interesse an marktfähigen Ob-
jekten besteht. In den meisten Fällen
sind jedoch die raumplanungsrecht-
lichen Voraussetzung für eine zivile
Nachnutzung nicht gegeben. Grössere
überzählige VBS-Areale (z. B. Aarau,
Bern, Thun, Flugplatz Mollis, etc.)
werden zusammen mit Standortge-
meinden und -kantonen vor der Ver-
äusserung für eine zivile Nutzung ent-
wickelt. Um eine höhere Akzeptanz zu
erreichen, liegt hierbei die Projektlei-
tung der Entwicklungsprojekte beim
Kanton oder der Gemeinde.

• die Kooperation mit Standortkanto-
nen und -gemeinden mehrheitlich gut
funktioniert. So haben alle Regierun-

REFINA KoM
Das Forschungsprojekt REFINA KoM ist
ein Verbundprojekt des Förderschwer-
punktes «Forschung für die Reduzie-
rung der Flächeninanspruchnahme und
ein nachhaltiges Flächenmanagement»
(REFINA) im Rahmen des Programms
«Forschung für die Nachhaltigkeit»
(fona) des Deutschen Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung (BMBF).
Der Schwerpunkt des von der Univer-
sität der Bundeswehr München gelei-
teten Projektes lag auf der Wiedernut-
zung nicht mehr benötigter militärischer
Liegenschaften, welche quantitativ und
qualitativ große Chancen für eine Land-
schaft und Freiraum schonende Raum-
entwicklung bieten.3

http://www.unibw.de/ivr/raumplanung/
forschung/refina-kom

Abb 1. Räumliche Verteilung des VBS-Dispo-
sitionsbestands.

Grafik: armasuisse Immobilien
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gen der Kantone eine Ansprech- und
Koordinationsstelle für den Umgang
mit dem Dispositionsbestand der ar-
masuisse Immobilien definiert. Bei
Zonenplanrevisionen von Gemein-
den, die Interesse an der Entwicklung
einer Immobilie aus dem Dispositi-
onsbestand haben, wird die aktive Zu-
sammenarbeit gesucht. 

Der VBS-Dispositonsbestand hat dem-
nach auch in der Erfahrung von arma-
suissse Immobilien insgesamt nur ein
geringes immobilienwirtschaftliches Po-
tenzial. Die Nachfrage nach marktfähi-
gen Objekten jedoch wird – trotz meist

fehlender planungsrechtlicher Grundla-
gen – als sehr hoch eingeschätzt.

Ausblick

Angesichts der bisherigen Erfahrun-
gen dürften spektakuläre immobilien-
wirtschaftliche Entwicklungsprojekte mit
«Motorcharakter» für ganze Regionen auf
ehemaligen VBS-Arealen – wie etwa das
geplante Tourismus-Ressort in Ander-
matt UR (siehe Abbildung 2) – die Aus-
nahme bleiben. Sofern die planungsrecht-
lichen Grundlagen geschaffen werden
können, eröffnen nicht mehr durch die
Armee genutzte ehemalige VBS-Parzellen
jedoch kreative Nutzungsmöglichkeiten,
z.B. als Museums- und Denkmalflächen
(z.B. die Zweigstelle des Landesmuseums
in Affoltern am Albis oder das Kunst-

ZeugHaus in Rapperswil (SG)) oder als
Stand- und Durchgangsplätze für Fahren-
de (in Diskussion). Welche Auswirkun-
gen die Aufgabe der militärischen Nut-
zung von Parzellen ausserhalb von Bauzo-
nen in landschaftlich oder ökologisch
wertvollen Räumen der Schweiz haben,
bleibt indes offen. ■

1 Wir danken Herrn D. Juchli, Leiter Fachbereich
Management Dispositionsbestand bei arma-
suisse Immobilien bestens für seine Mithilfe für
diesen Artikel.

2 Siehe: SCHNEIDER, A.; KELLER, S. (2007):
Umnutzung von Industrie- und Gewerbebra-
chen. Massnahmen zur Förderung, Bundesamt
für Raumentwicklung ARE; Bundesamt für
Umwelt BAFU; Abteilung Raumentwicklung
des Kantons Aargau, Bern und VALDA, A.;
WESTERMANN, R. (2004): Die brachliegen-
de Schweiz – Entwicklungschancen im Herzen
von Agglomerationen, Bundesamt für Umwelt,
Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.

3 JACOBY, C. (Hrsg.) (2008): Konversionsmana-
gement zur nachhaltigen Wiedernutzung frei-
gegebener militärischer Liegenschaften (REFI-
NA-KoM). Schlussbericht Konzeptionsphase,
Neubiberg.
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Abb. 2: Von der Gebirgskampfschule
zum Tourismusressort: Andermatt als
Ausnahmefall Foto: D. Gallati, WSL

Nochmals: Offizierslaufbahnen
und ihre Hindernisse

Wie berichtet, läuft in Winter-
thur ein Projekt zum Ergrün-
den, was sich Offizierslauf-
bahnen erschwerend in den
Weg stellt und wie man das
beiseite räumen könnte und
sollte. Natürlich geht es nicht
um ein Lockern der Auslese,
sondern darum, sie von Stö-
rungen zu befreien. Nach ei-
nem ersten Blog, wofür die
ASMZ Gastrecht gewährte,
und einem Diskussionsanlass,
dessen Impulsreferate und Er-

gebnisse Sie auf www.ogw.ch,
der Website der Offiziersge-
sellschaft Winterthur finden,
ist ein zweiter Blog angelau-
fen, wieder auf www.asmz.ch.
Davon erwarten wir zusätzli-
che Hinweise auf Hindernisse
und weitere Lösungsansätze,
ehe wir zuhanden der Armee-
leitung das Projekt auf den
Sommer hin auswerten. Re-
den, vielmehr: Schreiben Sie
mit!

Eugen Thomann
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